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1    Rechtsgrundlagen  
    

1.1  Baugesetzbuch 

 

 (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 20.12.2023 (BGBI. 2023 I Nr. 394) 

    

1.2  Baunutzungsverord-
nung 

 (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 03.07.2023 (BGBI. 2023  I Nr. 176) 

    

1.3  Planzeichenverord-
nung 

 (PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 
S. 58), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
14.06.2021 (BGBl. I S. 1802); die im nachfolgenden 
Text zitierten Nummern beziehen sich auf den An-
hang zur PlanZV 

    

1.4  Bayerische Bauord-
nung 

 (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.08.2007 (GVBl. S. 588), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 24.07.2023 (GVBI. S. 371) 

    

1.5  Gemeindeordnung für 
den Freistaat Bayern 

 (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22.08.1998 (GVBl. S. 796), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 24.07.2023 (GVBl. S. 385) 

    

1.6  Bundesnaturschutz-
gesetz  

 (BNatSchG) in der Fassung vom 29.07.2009 (BGBl. I 
S. 2542), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
08.12.2022 (BGBl. I S. 2240) 

    

1.7  Bayerisches Natur-
schutzgesetz 

 (BayNatSchG) vom 23.02.2011 (GVBl. S. 82), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 23.12.2022 (GVBl. 
S. 723) 

    

1.8  Bundes-Immissions-
schutzgesetz 

 (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
17.05.2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 26.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr.202 ) 
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2    Planungsrechtliche Festsetzungen (PF) 
mit Zeichenerklärung 

   
 

2.1   
 
 

 Allgemeines Wohngebiet (zulässige Art der baulichen 
Nutzung) 

(1) Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem 
Wohnen. 

 

 allgemein zuläs-
sig 

ausnahmsweise 

zulässig 

nicht zulässig 

(2) 1. Wohngebäude    

(2) 2. die der Versorgung des Ge-
biets dienenden Läden, Schank- und 
Speisewirtschaften sowie nicht stö-
renden Handwerksbetriebe 

   

(2) 3. Anlagen für soziale, gesund-
heitliche und sportliche Zwecke 

   

(2) 3. Anlagen für kirchliche und kul-
turelle Zwecke 

   

(3) 1. Betriebe des Beherbergungs-
gewerbes 

   

(3) 2. sonstige nicht störende Ge-
werbebetriebe 

   

(3) 3. Anlagen für Verwaltungen    

(3) 4. Gartenbaubetriebe    

(3) 5. Tankstellen    

 
 

  Fernmeldetechnische Haupt- oder Nebenanlagen 
(z.B. Mobilfunkanlagen) sowie Haupt- oder Nebenan-
lagen zur Erzeugung von Energie durch Windkraft im 
Sinne des § 4 Abs. 3 Nr. 2 werden nicht Bestandteil 
des Bebauungsplanes. (§ 1 Abs. 6 BauNVO i.V.m. § 1 
Abs. 9 BauNVO). 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 1 Abs. 5 BauNVO; § 1 Abs. 6 
BauNVO; § 4 BauNVO; Nr. 1.1.3. PlanZV; siehe Plan-
zeichnung) 

    

 

WA 
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2.2  GRZ .... 

 
 Maximal zulässige Grundflächenzahl  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 1 und § 19 Abs. 1 
BauNVO; Nr. 2.5. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.3  Überschreitung der 
maximal zulässigen 
Grundfläche im allge-
meinen Wohngebiet 
(WA) 

 Die maximal zulässige Grundfläche darf im allgemei-
nen Wohngebiet (WA) neben der in § 19 Abs. 4 Satz 2 
BauNVO getroffenen Vorschrift zur Überschreitung 
(50 %) um weitere 50 %, jedoch höchstens bis zu einer 
Grundflächenzahl von 0,80, überschritten werden, 
sofern es sich bei der zuletzt genannten Überschrei-
tung ausschließlich um folgende Anlagen handelt:  

 nicht vollflächig versiegelte Stellplätze und nicht 
vollflächig versiegelte Zufahrten 

 Nebenanlagen, die keine Gebäude oder Gebäude-
teile sind im Sinne des § 14 BauNVO 

 bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberflä-
che, durch die das Baugrundstück lediglich unter-
baut wird 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 19 Abs. 4 BauNVO) 

    

2.4  Überschreitung der 
maximal zulässigen 
Grundfläche im Be-
reich der Verkehrs-
flächen mit besonde-
rer Zweckbestim-
mung als private 
Parkplatzfläche 

 Die maximal zulässige Grundfläche darf im Bereich 
der Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestim-
mung als private Parkplatzfläche neben der in § 19 
Abs. 4 Satz 2 BauNVO getroffenen Vorschrift zur 
Überschreitung (50 %) bis zu einer Grundflächenzahl 
von 0,90, überschritten werden, sofern es sich bei der 
zuletzt genannten Überschreitung ausschließlich um 
folgende Anlagen handelt:  

 nicht vollflächig versiegelte Stellplätze und nicht 
vollflächig versiegelte Zufahrten 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 19 Abs. 4 BauNVO) 

    

2.5  Z .... 

 
 Maximal zulässige Zahl der Vollgeschosse  

Die Vollgeschossdefinition ist der Bayerischen Bau-
ordnung (BayBO) zu entnehmen.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 3 u. § 20 Abs. 1 
BauNVO; Nr. 2.7. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.6  GH .... m ü. NHN 

 

 Maximal zulässige Gesamt-Gebäudehöhe über NHN  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 4 u. § 18 Abs. 1 
BauNVO; siehe Planzeichnung) 
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2.7  WH .... m ü. NHN 

 

 

 Maximal zulässige Wandhöhe über NHN  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 4 u. § 18 Abs. 1 
BauNVO; siehe Planzeichnung) 

    

2.8  Maßgaben zur Er-
mittlung der Gebäu-
dehöhe (GH ü. NHN 
und WH ü. NHN) 

 Die Festsetzungen zu den Gebäudehöhen gelten für 
Gebäudeteile des Hauptgebäudes, die für die Abwehr 
gegen Wettereinflüsse erforderlich sind (z.B. Dach 
einschließlich Dachüberstände). Ausgenommen sind 
Anlagen zur Gewinnung von Sonnenergie (Wärme, 
Elektrizität) sowie untergeordnete anderweitige Bau-
teile (z.B. Schornsteine, Antennen etc.). 

Die GH ü. NHN wird an der höchsten Stelle der Dach-
konstruktion gemessen.   

Die WH ü. NHN wird am Schnittpunkt der Außenwand 
(außen) mit der Dachhaut (außen) gemessen. Sofern 
sich in diesem Bereich Brüstungen oder Geländer be-
finden ist an deren Oberkanten zu messen, sofern sie 
nicht überwiegend transparent ausgeführt sind (z.B. 
dünne Gitterstäbe, transparentes Glas).  

Die Einhaltung einer evtl. vorgeschriebenen Zahl von 
Vollgeschossen bleibt von den o.g. Vorschriften un-
abhängig.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 4 u. § 18 Abs. 1 
BauNVO) 

    

2.9  o  Offene Bauweise  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 22 Abs. 1 BauNVO; Nr. 3.1. 
PlanZV; siehe Planzeichnung)  

    

2.10  a  Abweichende Bauweise; sie modifiziert die offene 
Bauweise wie folgt: Die Länge von Hauptgebäuden 
darf max. 95,00 m betragen (jegliche Richtung). 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 22 Abs. 4 BauNVO; siehe 
Planzeichnung)  

    

2.11    Nur Einzelhäuser zulässig  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 22 Abs. 2 BauNVO; Nr. 3.1.1. 
PlanZV; siehe Planzeichnung) 

E 
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2.12    Baugrenze (überbaubare Grundstücksfläche für 
Hauptgebäude); die Überschreitung der Baugrenze 
durch Bauteile in untergeordneter Form, wie z.B. Ein-
gangsüberdachungen, Balkone, Dachvorsprünge, 
Rettungstreppen, etc. um bis zu 1,00 m ist aus-
nahmsweise zulässig. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 23 Abs. 1 u. 3 BauNVO; 
Nr. 3.5. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.13    Erweiterte Baugrenze (überbaubare Grundstücksflä-
che für Hauptgebäude)  

Wenn der Umstand eintritt, dass der im Geltungsbe-
reich des Leitungsrecht 3 liegende Regenwasserka-
nal vollständig beseitigt oder außerhalb der überbau-
baren Grundstücksflächen (Baugrenze sowie erwei-
terte Baugrenze) verlegt worden ist, entfällt die Fest-
setzung des Leitungsrecht 3 im Bereich der erwei-
terten Baugrenze. Dann gilt die erweiterte Bau-
grenze. Die bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Bau-
grenze, die parallel zum festgesetzten Leitungs-
recht 3 verläuft, entfällt. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB; 
siehe Planzeichnung) 

    

2.14    Umgrenzung von Flächen für Tiefgaragen; Tiefgara-
gen sind nur innerhalb dieser Flächen (und innerhalb 
der überbaubaren Grundstücksflächen) zulässig. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; § 12 BauNVO; Nr. 15.3. 
PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.15  Nebenanlagen und 
sonstige bauliche An-
lagen außerhalb der 
überbaubaren Grund-
stücksfläche 

 In den Baugebieten sind die gemäß § 14 BauNVO zu-
lässigen Nebenanlagen und nicht überdachte Stell-
plätze auch außerhalb der überbaubaren Grund-
stücksflächen bzw. außerhalb der Flächen für Tief-
garagen zulässig.  

Garagen sind ausschließlich als Tiefgaragen inner-
halb Umgrenzung von Flächen für Tiefgaragen zu-
lässig. 

Die Zulässigkeit von den gemäß § 14 BauNVO zuläs-
sigen Nebenanlagen wird wie folgt eingeschränkt 
bzw. ausgeschlossen: 

TGa 
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In einem Bereich von 0,75 m (gemessen ab Fahr-
bahnrand) zwischen der überbaubaren Grund-
stückgrenze und der Verkehrsfläche (Grundstücks-
grenze) sind nur Anlagen und Einrichtungen zuläs-
sig, die mit der endgültigen Geländeoberkante ab-
schließen (z.B. Zufahrten). 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; §§ 12, 14 u. 23 BauNVO) 

    

2.16    Verkehrsflächen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; Nr. 6.1. PlanZV; siehe Plan-
zeichnung)  

    

2.17    Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestim-
mung als private Parkplatzfläche  

Die Überdachung der Stellplätze mit Anlagen zur 
Gewinnung von Sonnenenergie (Sonnenkollektoren, 
Photovoltaikanlagen) ist zulässig. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; Nr. 6.3. PlanZV; siehe Plan-
zeichnung)  

    

2.18    Straßenbegrenzungslinie; äußere Umgrenzung aller 
Verkehrsflächen  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; Nr. 6.2. PlanZV; siehe Plan-
zeichnung) 

    

2.19    Straßenbegrenzungslinie als Abgrenzung zwischen 
Verkehrsflächen und Verkehrsflächen mit besonde-
rer Zweckbestimmung  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; Nr. 6.2. PlanZV; siehe Plan-
zeichnung) 

    

2.20    Hauptversorgungsleitung unterirdisch; hier Frisch-
wasserleitung der Fernwasserversorgung Oberes 
Allgäu sowie der Gemeinde Blaichach mit der Fest-
setzung eines Leitungsrechtes zu Gunsten des Ver-
sorgungsträgers. 

Eine Überbauung ist lediglich mit leicht entfernbaren 
baulichen Anlagen oder Einrichtungen zulässig (z.B. 
Stellplätze, bauliche Anlagen mit 

P 
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Punktfundamenten, jedoch keine baulichen Anlagen 
mit durchgängigen Fundamenten, Bodenplatten 
etc.). 

Die Pflanzung von tiefwurzelnden Bäumen und 
Sträuchern (sog. "Tiefwurzler") ist unzulässig. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 u. 21 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 6 BauGB; 
Nr. 8 u. 15.5 PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.21    Entsorgungsanlagen für Abfall; hier Wertstoffinsel  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB; Nr. 7. PlanZV; siehe Plan-
zeichnung) 

    

2.22  Unterirdische Bau-
weise von Nieder-
spannungsleitungen 

 Niederspannungsleitungen sind ausschließlich in 
unterirdischer Bauweise zulässig.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB) 

    

2.23  Behandlung von Nie-
derschlagswasser in 
den privaten Grund-
stücken, Materialbe-
schaffenheit gegen-
über Niederschlags-
wasser 

 

 In den Baugebieten ist Niederschlagswasser von 
versiegelten Flächen (Dach- und Hofflächen), so-
weit dies auf Grund der Bodenbeschaffenheit mög-
lich ist, auf dem Grundstück über die belebte Boden-
zone (z.B. Muldenversickerung, Flächenversicke-
rung) oder durch speziell herzustellende Versicke-
rungsanlagen in den Untergrund zu versickern.  

Nicht sickerfähiges Niederschlagswasser ist, sofern 
die Grundstücke direkt angrenzend an die "Iller" lie-
gen, entsprechende Rückhalteanlagen (z.B. Zister-
nen) zu drosseln und direkt der "Iller" zuzuführen. 
Die anderen Grundstücke müssen das Regenwasser 
gedrosselt in den öffentlichen Regenwasserkanal 
einleiten. 

Für alle baukonstruktiven Elemente, die großflächig 
mit Niederschlagswasser in Berührung kommen 
(z.B. Dachdeckungen, jedoch nicht Rinnen, Fall-
rohre, Geländer etc.) sind Oberflächen aus Zink, Ti-
tan-Zink, Kupfer oder Blei unzulässig, sofern diese 
Oberflächen nicht mit geeigneten anderen Materia-
lien (z.B. Pulverbeschichtung) dauerhaft gegen Nie-
derschlagswasser abgeschirmt werden.  

(§ 9 Abs. 1 Nrn. 14 u. 20 BauGB) 

    

2.24    Private Grünfläche Private Grünfläche 
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Tiefgaragen sind zulässig, sofern sie wieder über-
grünt werden. Spielplätze sind zulässig. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB; Nr. 9. PlanZV; siehe Plan-
zeichnung) 

    

2.25    Private Grünfläche zur Durchgrünung ohne bauliche 
Anlagen  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB; Nr. 9. PlanZV; siehe Plan-
zeichnung) 

    

2.26  Landschaftsgerechte 
und naturnahe Gärten, 
Vermeidung von 
Schottergärten  

 

 Die privaten Grundstücke sind wie folgt anzulegen:  

Die nicht baulich genutzten Grundstücksflächen 
(Freiflächen) sind gärtnerisch als unversiegelte Ve-
getationsflächen anzulegen, zu pflegen und dauer-
haft zu erhalten. Mit Kies, Schotter oder Steinen be-
deckte Flächen, die einen Pflanzendeckungsgrad 
von weniger als 60 % aufweisen (sogenannte Schot-
tergärten), sind im Bereich dieser Freiflächen nicht 
zulässig. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

    

2.27  Insektenfreundliche 
Beleuchtung/Photo-
voltaikanlagen 

 Für die Außenbeleuchtung sind nur mit Lichtstrahl 
nach unten gerichtete, vollständig insektendicht 
eingekofferte LED-Lampen oder nach dem Stand 
der Technik vergleichbar insektenschonende Lam-
pentypen zulässig, welche ein bernsteinfarbenes bis 
warmweißes Licht (Farbtemperatur kleiner/gleich 
2.700 Kelvin) mit geringem UV- und Blauanteil auf-
weisen. Die Außengehäuse von Leuchten dürfen 
maximal eine Betriebstemperatur von 40°C errei-
chen. Die maximale Lichtpunkthöhe beträgt im All-
gemeinen Wohngebiet 4,50 m über der Oberkante 
des endgültigen Geländes. Die maximale Licht-
punkthöhe in den Verkehrsflächen mit besonderer 
Zweckbestimmung als private Parkplatzfläche darf 
die zulässige Gesamthöhe nicht überschreiten 

Es sind nur Photovoltaikmodule zulässig, die weni-
ger als 6 % polarisiertes Licht reflektieren (d.h. je So-
larglasseite 3 %). 

Die privaten Grünflächen als Durchgrünung sind 
durch zweischürige Mahd bei Verzicht auf Düngung 
extensiv zu pflegen. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

Private Grünfläche 
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2.28  Bodenbeläge in den 
privaten Grundstü-
cken/Wasserdurchläs-
sige Beläge 

 Für Stellplätze und untergeordnete Wege sind aus-
schließlich wasserdurchlässige Beläge (z.B. in Splitt 
verlegtes Pflaster mit Rasenfuge, Drainfugenpflas-
ter, Rasengittersteine, Schotterrasen) zulässig. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

    

2.29    Leitungsrecht 2 zu Gunsten der Gemeinde 
Blaichach sowie des Abwasserverbandes Obere Iller 
zur Unterhaltung und Wartung des bestehenden 
Mischwasserkanals 

Eine Überbauung ist lediglich mit leicht entfernbaren 
baulichen Anlagen oder Einrichtungen zulässig (z.B. 
Stellplätze, bauliche Anlagen mit Punktfundamen-
ten, jedoch keine baulichen Anlagen mit durchgän-
gigen Fundamenten, Bodenplatten etc.). 

Die Pflanzung von tiefwurzelnden Bäumen und 
Sträuchern (sog. "Tiefwurzler") ist unzulässig. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB; Nr. 15.5. PlanZV; siehe 
Planzeichnung) 

    

2.30    Leitungsrecht 3 zu Gunsten der Gemeinde 
Blaichach sowie des Abwasserverbandes Obere Iller 
zur Unterhaltung und Wartung des bestehenden Re-
genwasserkanals 

Eine Überbauung ist lediglich mit leicht entfernbaren 
baulichen Anlagen oder Einrichtungen zulässig (z.B. 
Stellplätze, bauliche Anlagen mit Punktfundamen-
ten, jedoch keine baulichen Anlagen mit durchgän-
gigen Fundamenten, Bodenplatten etc.). 

Die Pflanzung von tiefwurzelnden Bäumen und 
Sträuchern (sog. "Tiefwurzler") ist unzulässig. 

Wenn die Festsetzung zur Erweiterten Baugrenze 
(Ziffer 2.13) in Kraft tritt, entfällt diese Festsetzung 
zum Leitungsrecht 3 im Bereich des Grundstückes 
mit der Fl.-Nr. 68/46.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB; Nr. 15.5. PlanZV; siehe 
Planzeichnung) 

    

2.31  Installation von Photo-
voltaikanlagen 

 

 Auf den privaten Grundstücken sind auf mindestens 
30% der Dachfläche von Hauptgebäuden Photovol-
taikanlagen zu errichten. Die Vorschrift wird auch er-
füllt, wenn die Gesamterrichtungsfläche im Sinne 
der Festsetzung durch Errichtung von 
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Photovoltaikanlagen auf Nebengebäuden oder 
sonstigen baulichen Anlagen auf demselben Grund-
stück sowie an der Außenfassade des Hauptgebäu-
des nachgewiesen wird. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB) 

    

2.32    Zu pflanzender Baum 2. Wuchsklasse als Baum bis 
15 m Höhe, verbindlicher Standort, der innerhalb der 
jeweiligen Verkehrsflächen mit besonderer Zweck-
bestimmung als private Parkplatzfläche um 5,00 m 
verschiebbar ist, es sind ausschließlich Gehölze aus
der Pflanzliste zu "Pflanzungen in den privaten Flä-
chen" zu verwenden. Der Baum ist bei Abgang durch 
eine entsprechende Neupflanzung zu ersetzen. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB; Nr. 13.2. PlanZV; siehe 
Planzeichnung) 

    

2.33  Pflanzungen in den 
privaten Grundstü-
cken 

 Es sind innerhalb der jeweiligen Flächen des allge-
meinen Wohngebietes (WA) standortgerechte, hei-
mische Bäume und Sträucher aus der unten genann-
ten Pflanzliste zu verwenden. Darüber hinaus gilt:  

 Auf max. 5 % der Grundstücksfläche sind auch 
Sträucher zulässig, die nicht in der u.g. Pflanzliste 
festgesetzt sind, (z.B. Ziersträucher, Rosenzüch-
tungen). 

 Pro 600 m² (angefangene) Grundstücksfläche ist 
mindestens 1 Laubbaum aus der u.g. Pflanzliste 
zu pflanzen und zu erhalten. Abgehende Bäume 
sind durch eine entsprechende Neupflanzung zu 
ersetzen.  

 Unzulässig sind Gehölze, die als Zwischenwirt für 
die Erkrankungen im Obst- und Ackerbau gelten, 
speziell die in der Verordnung zur Bekämpfung 
der Feuerbrandkrankheit (Feuerbrandverordnung 
vom 20.12.1985, BGBl. I, 1985 S. 2551, zuletzt ge-
ändert durch Artikel 10 der Verordnung vom 
10.10.2012, BGBl. I S. 2113) genannten. Aus-
nahmsweise sind solche Obstbaumsorten zuläs-
sig, die nicht oder nur in geringem Maße Überträ-
ger für die o.g. Erkrankungen sind. 

Festgesetzte Pflanzliste: 
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   Bäume 1. Wuchsklasse   

   Spitzahorn Acer platanoides 

   Bergahorn Acer pseudoplatanus 

   Grauerle Alnus incana 

   Sandbirke Betula pendula 

   Rotbuche Fagus sylvatica 

   Zitterpappel Populus tremula 

   Stieleiche Quercus robur 

     
   Bäume 2. Wuchsklasse   

   Obsthochstämme: (ausschließlich 
Schalen- u. Steinobst sowie nicht 
oder nur in geringem Maße Feu-
erbrand gefährdetes Kernobst) 

 

   Vogelkirsche Prunus avium 

   Salweide Salix caprea 

     
   Sträucher  

   Roter Hartriegel Cornus sanguinea 

   Gewöhnlicher Hasel Corylus avellana 

   Pfaffenhütchen Euonymus europaeus 

   Gewöhnlicher Liguster Ligustrum vulgare 

   Heckenkirsche Lonicera xylosteum 

   Schlehe Prunus spinosa 

   Hundsrose Rosa canina 

   Alpenrose Rosa pendulina 

   Weinrose Rosa rubiginosa 

   Ohrweide Salix aurita 

   Purpurweide Salix purpurea 

   Mandelweide Salix triandra 

   Schwarzer Holunder Sambucus nigra 

   Trauben Holunder Sambucus racemosa 

   Wolliger Schneeball Viburnum lantana 

   Gewöhnlicher Schneeball Viburnum opulus 

   (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 

    

2.34  Dachbegrünung 

 

 Dächer mit einer Dachneigung von bis zu 5° sind als 
Beitrag zum Klimaschutz sowie als Lebensräume für 
Flora und Fauna mit einer extensiven Dachbegrü-
nung zu versehen. Ausgenommen hiervon sind 
Dachterrassen sowie Flächen für Photovoltaik- und 
Solaranlagen. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 
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2.35  Fassadenbegrünung  Die Außenfassaden der Gebäude (Parkhaus) im Gel-
tungsbereich der "Verkehrsflächen mit besonderer 
Zweckbestimmung als private Parkplatzfläche" sind 
als Beitrag zum Klimaschutz sowie als Lebensräume 
für Flora und Fauna auf 40 % der Gebäudewandflä-
che mit Schling-, Rank- oder Kletterpflanzen zu be-
grünen. Es sind ausschließlich Arten aus der folgen-
den Pflanzliste zu verwenden: 

 

   

   Filzige Pfeifenwinde Aristolochia tomentosa 

   Amerikanische Pfeifenwinde Aristolochia macrophylla 

   Efeu Hedera helix 

   Rundblättrige Baumwürger Celastrus orbiculatus 

   Gewöhnliche Waldrebe Clematis vitalba 

   Amerikanische Sternhortensie Decumaria barbara 

   Kletterhortensie Hydrangea petiolaris 

   Winterjasmin Jasminum nudiflorum 

   Echtes Geißblatt Lonicera caprifolium 

   Immergrünes Geißblatt Lonicera henryi 

   Wald-Geißblatt Lonicera periclymenum 

   Selbstkletternde Jungfernrebe Parthenocissus quinquefolia 

   Gewöhnliche Jungfernrebe Parthenocissus vitacea 

   Dreispitzige Jungfernrebe Parthenocissus tricuspidata 

   Schlingknöterich Polygonum auberti 

   Blauregen Wisteria sinensis 

     

   (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 

    

2.36    Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der 
1. Änderung und 1. Aufhebung des Bebauungsplanes 
"Weidachstraße" sowie 5. Änderung und 1. Teilauf-
hebung des Bebauungsplanes "Blaichach-Hinde-
langfeld" der Gemeinde Blaichach. 

(§ 9 Abs. 7 BauGB; Nr. 15.13. PlanZV; siehe Plan-
zeichnung) 

    

2.37    Aufzuhebende Grenze des räumlichen Geltungsbe-
reiches des Bebauungsplanes "Weidachstraße" 
(Fassung 24.04.1980, rechtsverbindlich seit 
08.11.1980), des Bebauungsplanes "Blaichach-Hin-
delangfeld" (Fassung vom 04.02.1963, rechtsver-
bindlich seit 19.12.1963) sowie der "1. Änderung des 
Bebauungsplanes "Blaichach-Hindelangfeld"
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(Fassung 30.05.1979, rechtsverbindlich seit 
29.03.1980) der Gemeinde Blaichach. 

(§ 9 Abs. 7 BauGB, siehe Planzeichnung) 
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3    Bauordnungsrechtliche Vorschrif-
ten (BOV) gemäß § 9 Abs. 4 BauGB 
mit Zeichenerklärung 

    

3.1  SD/FD  Dachformen für Hauptgebäude (alternativ); entspre-
chend der in der Planzeichnung beinhalteten Ein-
zeichnung kann unter Einhaltung der nachfolgenden 
Maßgaben gewählt werden (ausschließlich):  

 SD: Satteldach; vertikale Versätze von sich ge-
genüberliegenden Dachebenen (höhenmäßig ver-
setzter First) sind unzulässig; so genannte Krüp-
pelwalme sind nicht zulässig. 

 FD: Flachdach; eine zusammenhängende (nicht 
versetzte) Dachfläche mit einheitlicher Dachnei-
gung und Ausrichtung; 

Die o. g. Vorschriften zu den Dachformen gelten nur 
für Dächer von Hauptgebäuden. Sie gelten nicht für 
Gebäudeanbauten in untergeordneter Form, Berei-
che mit (Dach-)Terrassen sowie sonstige Nebenan-
lagen (z.B. Geräteschuppen). Diese sind frei gestalt-
bar. 

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO; siehe Planzeichnung) 

    

3.2  Dachneigungen für 
Hauptgebäude 

 In Abhängigkeit von der vorgeschriebenen Dachform 
sind folgende Dachneigungen einzuhalten:  

 
SD:  12 - 28 ° 

FD  0 - 5 ° 

Die Dachneigung ist jeweils gegenüber der Horizon-
talen zu messen.  

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO) 

    

3.3  Anlagen zur Gewin-
nung von Sonnen-
energie 

 

 Anlagen zur Gewinnung von Sonnenenergie (Son-
nenkollektoren, Photovoltaikanlagen) sind parallel 
zur jeweiligen Dachfläche zu montieren. Dabei ist ein 
Abstand bis max. 0,40 m zur Dachhaut zulässig. 

Die Aufständerung thermischer Solar- bzw. Photo-
voltaikanlagen auf Flachdächern ist nur unter folgen-
den Voraussetzungen zulässig: 

 die maximale Höhe der Oberkante der Module ge-
genüber dem jeweils senkrecht darunter 
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liegenden Punkt auf der Dachhaut beträgt 1,00 m 
(Aufständerung) und 

 der waagerechte Abstand der Oberkante der Mo-
dule zur nächstgelegenen Dachkante (Attika, 
Traufe, Ortgang) muss mindestens 1,00 m betra-
gen. 

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO) 

    

3.4  Widerkehre und 
Zwerchgiebel sowie 
Dachaufbauten 

 Widerkehre (gegenüber der Außenwand vorsprin-
gende Bauteile mit Firstrichtung quer zur Haupt-
Firstrichtung) und Zwerchgiebel (gegenüber der Au-
ßenwand nicht vorspringende Bauteile mit Firstrich-
tung quer zur Haupt-Firstrichtung, welche die Traufe 
unterbrechen) sowie Dachaufbauten (Dachgaupen) 
sind unzulässig. 

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO) 

    

3.5  Materialien für die 
Dachdeckung 

 

 Als Dachdeckung für geneigte Dächer von Hauptge-
bäuden und Nebengebäuden sind ausschließlich 
Dachplatten (kleinteilige Schuppendeckung wie z.B. 
Dachziegel, Dachpfannen, Betondachsteine etc.) so-
wie eine vollständige Begrünung zulässig. 

Flachdächer sind vollständig zu begrünen; dies gilt 
nicht für Dachflächen, die zum Aufenthalt für Perso-
nen dienen (z.B. Dachterrassen). 

Für diejenigen Bereiche dieser Dächer, die der Ge-
winnung von Sonnenenergie dienen, sind darüber 
hinaus Materialien zulässig, die für diese Anlagen 
(Sonnenkollektoren, Photovoltaikanlagen) üblich 
bzw. erforderlich sind. Darüber hinaus sind bitumi-
nöse Bahnen unterhalb von Anlagen zur Gewinnung 
von Sonnenenergie zulässig, sofern letztere in die 
Dachfläche integriert sind. 

Für untergeordnete Bauteile (Verbindungsteile, Ab-
dichtungselemente etc.) sind in jedem Fall andere 
Materialien zulässig. 

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO) 

    

3.6  Farben   Als Farbe für Dächer sind nur rote bis rotbraune so-
wie betongraue bis anthrazitgraue Töne zulässig, 
dies gilt nicht für begrünte Dächer sowie für Dachflä-
chen, die zum Aufenthalt für Personen dienen (z.B. 
Dachterrassen).  
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Für Dachflächen, die der Gewinnung von Sonnen-
energie dienen, sind die Farben zulässig, die für ent-
sprechende Anlagen (Sonnenkollektoren, Photovol-
taikanlagen) üblich bzw. erforderlich sind. 

Für untergeordnete Bauteile (Verbindungsteile, Ab-
dichtungselemente etc.) sind darüber hinaus andere 
Farben zulässig. 

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO) 

    

3.7  Fassadengestaltung 
im allgemeinen 
Wohngebiet (WA) 

 Für die Oberflächen von Fassaden im Bereich des all-
gemeines Wohngebietes (WA) sind nur folgende Ma-
terialien zulässig: 

 Holz 

 Verputz 

 Glas  

Ausgenommen hiervon sind konstruktive Bauteile 
wie Fensterrahmen, Stützen, Regenfallrohre etc. 

Der Anteil von Holz als Oberfläche muss mind. 50% 
der Gesamtfläche aller Fassaden betragen. 

Die Umsetzung von Photovoltaikmodulen an der Au-
ßenfassade ist zulässig. 

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO) 

    

3.8  Einhausung von Ab-
fallbehältern, Müllton-
nen und -containern 
in den Baugebieten  

 Dauerhaft an öffentlichen Verkehrsflächen aufge-
stellte Abfallbehälter und Mülltonen/-container müs-
sen in einem geschlossenen Behältnis (z.B. Müllton-
nenbox) untergebracht oder gegen Einsicht von den 
öffentlichen Verkehrsflächen abgeschirmt werden. 

Der Abstand von Einhausungen zu öffentlichen Ver-
kehrsflächen muss mindestens 1,00 m betragen. 

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 5 BayBO) 

    

3.9  Anzahl der Stellplätze 
in den privaten 
Grundstücken  

 Die Anzahl der nachzuweisenden Stellplätze pro 
Wohnung für private Grundstücke beträgt zwei. Für 
andere Nutzungen als Wohnen bleiben die gesetzli-
chen Vorschriften unbenommen. 

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 BayBO) 

    

3.10  Einfriedungen in den 
Baugebieten  

 Als Einfriedungen sind ausschließlich Zäune aus 
Drahtgeflecht, Drahtgitter oder aus Holzlatten (auf 
der jeweils erforderlichen Unterkonstruktion) bis zu 
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einer max. Höhe von 1,00 m über dem endgültigen 
Gelände sowie Hecken unter Beachtung des Nach-
barschaftsrechts zulässig.  

Mauern über eine Höhe von 0,25 m über dem end-
gültigen Gelände als Einfriedungen sind unzulässig.  

Sämtliche Einfriedungen sind gegenüber der öffent-
lichen Verkehrsfläche um 0,50 m zurück zu verset-
zen.  

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 5 BayBO) 
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4    Nachrichtliche Übernahme von nach an-
deren gesetzlichen Vorschriften ge-
troffenen Festsetzungen gem. § 9 Abs. 6 
BauGB mit Zeichenerklärung 

    

4.1    Gewässerrandstreifen; Der Gewässerrandstreifen 
(von 5 m innerorts ab Böschungsoberkante) ist von 
baulichen und sonstigen Anlagen freizuhalten. In den 
Gewässerrandstreifen sind Bäume und Sträucher zu 
erhalten, soweit die Beseitigung nicht für den Ausbau 
oder die Unterhaltung der Gewässer, zur Pflege des 
Bestandes oder zur Gefahrenabwehr erforderlich ist. 
(vgl. § 38 WHG sowie Art. 16 BayNatSchG)  

    

4.2    HQ 100 (Linie des 100-jährigen Hochwasserereignis-
ses) der "Iller"; innerhalb des HQ100-Überschwem-
mungsgebietes sind die in dem Bereich zulässigen 
baulichen Anlagen und geländeverändernde Maßnah-
men, wie z.B. Geländeerhöhungen für Zufahrten, nur 
in Abstimmung mit der Unteren Wasserrechtsbehörde 
bzw. der Unteren Baurechtsbehörde zulässig. Die 
Bestimmungen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) 
sind zu beachten; es wird auf die §§ 76 und 78 des 
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) verwiesen (siehe 
Planzeichnung). Gem. § 78a WHG sind die Errichtung 
von Mauern, Wällen oder Anlagen, die den Wasserab-
fluss behindern können, das Ablagern und das nicht 
nur kurzfristige Lagern von Gegenständen, die den 
Wasserabfluss behindern oder die fortgeschwemmt 
werden können sowie das Erhöhen und Vertiefen der 
Erdoberfläche verboten. 

Jede Errichtung oder Erweiterung einer baulichen An-
lage im festgesetzten Überschwemmungsgebiet be-
darf zusätzlich zum Bebauungsplan einer Ausnahme-
genehmigung nach § 78 Abs. 5 WHG.  

(außerhalb des Geltungsbereiches, siehe Planzeich-
nung) 

 
 

HQ 
100 
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Mischwasser 

Regenwasser 

5    Hinweise und Zeichenerklärung  
    

5.1   
 
 
 
 
 
 
 
 

 Weiterführende Grenzen der räumlichen Geltungs-
bereiche der teilaufgehobenen Bebauungspläne der 
Gemeinde Blaichach (siehe Planzeichnung) 

    

5.2    Bestehendes Gebäude (Wohngebäude/Wirtschafts- 
oder Nebengebäude) zur Zeit der Planaufstellung 
(siehe Planzeichnung) 

    

5.3    Bestehendes Gebäude wird abgerissen (siehe Plan-
zeichnung) 

    
    

5.4    Bestehende Grundstücksgrenzen zur Zeit der 
Planaufstellung (siehe Planzeichnung) 

    
    

5.5    Bestehende Flurstücksnummer (beispielhaft aus der 
Planzeichnung) 

    

5.6    Vorhandenes (natürliches) Gelände; Darstellung der 
Höhenschichtlinien (beispielhaft aus der Planzeich-
nung, siehe Planzeichnung) 

    

5.7    Haupt-Abwasserleitungen unterirdisch, hier Regen-
wasserkanal der Gemeinde Blaichach sowie des Ab-
wasserverbandes Obere Iller (siehe Planzeichnung) 

    

5.8    Haupt-Abwasserleitungen unterirdisch, hier Misch-
wasserkanal der Gemeinde Blaichach sowie des Ab-
wasserverbandes Obere Iller (siehe Planzeichnung) 

 
728 

727 
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5.9  Bahnlinie Immenstadt-
Sonthofen 

 1.) Grundsätzlich ist zu beachten, dass durch mögli-
che notwendige Baumaßnahmen der Schienenver-
kehr und damit auch die Sicherheit des Eisenbahn-
betriebes nicht gefährdet werden darf. Bei geplan-
ten Maßnahmen im Bereich der Bahnanlagen ist de-
ren Standsicherung und Funktionstüchtigkeit sowie 
die Zugänglichkeit zu den Betriebsanlagen jederzeit
zu gewährleisten. Insbesondere bei Einsatz von Bau-
maschinen in unmittelbarer Nähe zur Bahnstrecke ist 
darauf zu achten, dass die Abstandsflächen zur 
Bahnlinie eingehalten werden und bei Einsatz von 
Kränen, durch die Betriebsanlagen der Eisenbahn 
überschwenkt werden, der Aufstellort des Krans so-
wie das weitere Vorgehen mit der DB Netz AG abge-
stimmt werden. 

2.) Weiterhin ist zu beachten, dass durch die Festle-
gungen im Flächennutzungsplan und die daraus re-
sultierenden Bebauungspläne, der Schienenverkehr 
und damit auch die Sicherheit des Eisenbahnbetrie-
bes nicht gefährdet werden darf. 

3.) Bepflanzungen sind so zu wählen, dass keine Be-
einträchtigung des Lichtraumprofils der Gleise erfol-
gen kann. Dies ist insbesondere bei beabsichtigten 
Grünflächen mit Baumbestand zu beachten. 

4.) Es wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass 
durch den benachbarten Eisenbahnbetrieb und bei 
der Erhaltung der Bahnanlagen Emissionen (insbe-
sondere Luft- und Körperschall, Abgase, Funkenflug, 
Abrieb z. Bsp. durch Bremsstäube, elektrische Be-
einflussungen durch magnetische Felder, etc.) ent-
stehen, die ggf. im Rahmen der Erstellung der Bau-
leitplanung zu berücksichtigen wären. 

5.) Erdaushub und Auffüllmaterial dürfen nicht auf 
Bahngrund zwischen -oder abgelagert werden; es 
darf keinerlei Material in den Gleisbereich gelangen. 

6.) Weiter ist darauf zu achten, dass von ggf. künfti-
gen Solarenergieanlagen auf Dachflächen keine Be-
einträchtigungen oder Behinderungen des Eisen-
bahnverkehrs, z.B. durch Blendwirkung, auf den 
westlich vom Planungsgebiet vorbeiführenden 
Bahnlinien ausgehen. 

6.) Generell ist zu beachten, dass Betriebsanlagen 
der Eisenbahn des Bundes i.S.d. § 18 Allgemeines Ei-
senbahngesetz (AEG) zu denen gem. § 4 Abs. 1 Ei-
senbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) neben 
den Schienenwegen auch Grundstücke, Bauwerke 
und sonstige Einrichtungen gehören, die unter Be-
rücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zur 
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Abwicklung oder Sicherung des Reise- oder Güter-
verkehrs auf der Schiene erforderlich sind, unter der 
Fachplanungshoheit des Eisenbahn-Bundesamtes 
(§ 38 BauGB) stehen. 

    

5.10  Allgemeine Hinweise 
für Bauten nahe der 
Bahn 

 Die Inhalte der Stellungnahme der Deutschen Bahn 
AG – DB Immobilien vom 01.02.2024 im Zuge der 
frühzeitigen Beteiligung zu vorliegendem Bebau-
ungsplan sind bei der Umsetzung von Bauten nahe 
der Bahn zu beachten und werden als Anhang zu 
dieser Planung geführt. 

    

5.11  Gebietseigenes Saat-
gut 

 Gemäß § 40 BNatSchG ist das Ausbringen von Pflan-
zen in der freien Natur genehmigungspflichtig, wenn 
die Pflanzenart im betreffenden Gebiet nicht oder 
seit mehr als 100 Jahren nicht mehr vorkommt. Daher 
sind für alle Begrünungsmaßnahmen in der freien Na-
tur gebietseigene Gehölze und Saatgut zu verwen-
den (siehe auch den "Leitfaden zur Verwendung ge-
bietseigener Gehölze" des Bundesministeriums für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (2012)). 
Im vorliegenden Fall sollten Gehölze und Saatgut aus 
dem Vorkommensgebiet 6.2 "Alpen" stammen. 

    

5.12  Klimaschutz  Die Nutzung geeigneter erneuerbarer Energiequellen 
wie insbesondere Solarthermie, Photovoltaik, Wind-
energie und Geothermie werden empfohlen.  

Privatgärten sollten möglichst durchgängig mit heimi-
schen und standortgerechten Pflanzen begrünt sein. 

    

5.13  Nachhaltige Ressour-
cennutzung 

 Es wird empfohlen, Regenwasser möglichst an Ort 
und Stelle versickern zu lassen und zur Bewässerung 
von Garten und Balkonpflanzen Regenwasser zu nut-
zen. Hierzu eignen sich Regenwasser-Auffangbe-
cken (Zisternen). Auch Gartenteiche können mit Re-
genwasser gefüllt werden. Die Nutzung von Regen-
wasser zur Toilettenspülung sowie zum Wäschewa-
schen ist ebenfalls möglich, hierzu ist die "DIN 1989 
Regenwassernutzungsanlagen" zu berücksichtigen. 

    

5.14  Natur- und Arten-
schutz 

 Zäune sollten zum Gelände hin einen Abstand von 
mind. 0,15 m zum Durchschlüpfen von Kleinlebewe-
sen aufweisen. 
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Die Errichtung von Regenwasserauffangbecken (Zis-
ternen) wird empfohlen. 

Bei der Pflanzung von Bäumen ist das Nachbar-
rechtsgesetz zu berücksichtigen. 

Vorhandene Gehölze sollten möglichst erhalten und 
während der Bauzeit durch entsprechende Baum-
schutzmaßnahmen vor Verletzungen im Kronen- und 
Wurzelbereich gesichert werden.  

Um zu vermeiden, dass Verbotstatbestände im Sinne 
des § 44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt werden, müssen 
vorhandene Gehölze außerhalb der Brutzeit von Vö-
geln (d.h. zwischen dem 01.10. und 28.02.) gerodet 
werden. 

Die Fällung der Gehölze auf der westlichen Fläche 
(Parkplatz) hat im Oktober und unter ökologischer 
Baubegleitung stattzufinden aufgrund potenzieller 
Fledermauswinterquartiere. 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes entfallen 
Höhlenbäume und damit auch Quartiere für höhlen-
brütende Vögel/Fledermäuse. Um zu gewährleisten, 
dass die Lebensraumbedingungen für diese Arten er-
halten bleiben, sind folgende artenschutzrechtliche 
Ersatzmaßnahmen umzusetzen:  
 
 Für den Verlust von potenziellen Quartieren von 

Fledermäusen sind 3 Großraum-/Überwinterungs-
höhlen für Fledermäuse (Fa. Hasselfeldt Fleder-
maus Großraumhöhle mit Satteldach) im räumli-
chen Zusammenhang an Bestandsbäumen zu in-
stallieren. 

 Für den Wegfall von Niststätten von Blaumeise 
und Kohlmeise sind vier Meisennistkästen an Alt-
bäumen in räumlicher Nähe zum Eingriffsbereich 
zu installieren (z.B. Fa. Schwegler: zwei Nistkästen 
des Typs 2M/FG mit 26 mm Loch-durchmesser 
sowie zwei Nistkästen des Typs 2M/FG mit 32 mm 
Lochdurchmesser).  

 Für den Gartenbaumläufer sind zwei Baumläufer-
höhlen (z.B. Schwegler Nisthöhle Typ 2B/2BN) im 
räumlichen Zusammenhang an Bestandsbäumen 
zu installieren.  

 Für den Grauschnäpper sind zwei Halbhöhlennist-
kästen im räumlichen Zusammenhang an Be-
standsbäumen zu installieren (z.B. Schwegler, 
Halbhöhle Typ 2H/2HW).  
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 Die Aufhängung der Nisthilfen hat in zeitlichem Zu-
sammenhang mit der Fällung der Höhlenbäume, 
spätestens bis Anfang März des folgenden Früh-
jahrs zu erfolgen.  

 Es ist auf einen fachgerechten Standort (Höhe, Ex-
position und Wetterschutz) zu achten.  

 Die Nisthilfen müssen jährlich im Herbst fachge-
recht gereinigt werden und ggf. ersetzt werden.  

 

Die Außenbeleuchtung sollte grundsätzlich in den 
Nachtstunden soweit als aus Gründen der Arbeits- 
bzw. Verkehrssicherheit möglich abgeschaltet oder 
bedarfsweise über Bewegungsmelder gesteuert 
werden. 

Um Beeinträchtigungen durch Lichtemissionen für 
Fledermäuse zu vermeiden, ist auf eine entspre-
chende Beleuchtung der östlichen Fläche angren-
zend zur Iller zu achten. 

 Die in Richtung Iller und Gehölze auf der östlichen 
Fläche gerichtete Beleuchtung ist so weit wie 
möglich zu reduzieren bzw. bedarfsgerecht zu 
steuern (z.B. Bewegungsmelder). 

 Um das Anlocken von Insekten (und somit eine Re-
duktion des Nahrungsangebotes in den an-gren-
zenden unbeleuchteten Bereichen, insbesondere 
Iller) zu vermeiden, sind zudem insektenfreundli-
che Beleuchtungskörper (keine Lampen mit Wel-
lenlängen unter 540nm (Blau- und UV-Bereich) 
und mit einer korrelierten Farbtemperatur > 
2700K) zu verwenden. 

 

Hinsichtlich des artenschutzrechtlichen Konfliktpo-
tenzials "Vogelkollision an Glasfassaden" sind die 
Empfehlungen der Vogelwarte Sempach ("Bauen mit 
Glas und Licht") zu berücksichtigen. 

    

5.15    Biotop im Sinne des § 30 BNatSchG ("Iller-Auwälder 
in der Gemeinde Blaichach", Nr. A 8427-0070-003); 
Lage außerhalb des Geltungsbereiches 

Vor Beginn der Bauarbeiten im Plangebiet ist das Bi-
otop gemäß DIN 18920 (Schutz von Bäumen, Pflan-
zenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaß-
nahmen) auszuzäunen. 
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Alle Handlungen, die zu einer Zerstörung oder erheb-
lichen oder nachhaltigen Beeinträchtigungen des Bi-
otops führen können, sind verboten.  

    

5.16  Empfehlenswerte 
Obstbaumsorten  
hinsichtlich des Feu-
erbrandes 

 Obstbaumsorten, die nicht oder nur in geringem 
Maße Überträger für den Feuerbrand sind, können 
beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
(Kempten), Bereich Landwirtschaft, Sachgebiet 
Obstbau, erfragt werden. Insbesondere folgende Ap-
felsorten gelten nicht als Überträger des Feuerbran-
des: Bittenfelder, Rheinischer Bohnapfel und Wel-
schisner (Mostäpfel) sowie Boskoop, Rewena und 
Sonnenwirtsapfel (zum Verzehr geeignet). Auf Grund 
ihrer besonderen Anfälligkeit für die Feuerbrand-
krankheit sollten Birnen und Quitten grundsätzlich 
nicht angepflanzt werden. 

    

5.17  Standorte für die Stra-
ßenbeleuchtung 

 

 Es wird darauf hingewiesen, dass ggf. im Rahmen der 
Erschließung Standorte für die Straßenbeleuchtung 
mit entsprechender Verkabelung in den privaten 
Grundstücken auf einer Breite von bis zu 0,50 m ent-
lang der öffentlichen Verkehrsflächen erforderlich 
sind. Die Gemeinde Blaichach behält sich die Auswahl 
der hierfür geeigneten Standorte sowie evtl. erfor-
derliche Vereinbarungen vor.  

    

5.18  Grundwasserdichte 
Untergeschosse 

 Auf Grund der umzusetzenden Versickerungssys-
teme in Verbindung mit der Bodenbeschaffenheit 
und ggf. der Nähe zur "Iller" ist innerhalb der Bauge-
biete mit einem Vernässen des Arbeitsraumes zu 
rechnen. Die Gebäude sollten daher auftriebssicher 
und mit einem grundwasserdichten Untergeschoss 
ausgeführt werden.  

Unterkellerungen an Gebäuden sollten in Gewässer-
nähe als wasserdichte und auftriebsichere Wannen 
ausgeführt werden. Versickerungsmulden sollten im 
Abstand von mind. 6,00 m zu unterkellerten Gebäu-
den angelegt werden. 

    

5.19  Versickerungsanlagen 
für Niederschlagswas-
ser 

 

 Die unter "Behandlung von Niederschlagswasser in 
den privaten Grundstücken" genannten üblichen Vor-
gaben zur Bemessung, Planung und (konstruktiver) 
Ausführung von Sickeranlagen sind u.a. dem Arbeits-
blatt DWA-A 138 (4/2005) zu entnehmen.  
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Bemessung und konstruktive Ausführung der Versi-
ckerungsanlagen für Niederschlagswasser sind re-
gelmäßig im bauaufsichtlichen Verfahren nachzuwei-
sen (Darstellung im Baugesuch). Dabei sollten u.a. 
folgende Maßgaben Beachtung finden:  

 Tiefe max. 0,30 m 

 Überlastungshäufigkeit max. 0,2 (d.h. im Durch-
schnitt max. 1 mal in 5 Jahren) 

 Ausbildung als Einzelmulde oder vernetzte Mulden 

 Lage und Gebäudeabstand nach den Vorgaben 
des ATV-DVWK-A 138, Ziff. 3.2.2  

 Zufluss zur Versickerungsanlage für Nieder-
schlagswasser möglichst oberflächig über be-
wachsenen Oberboden, Rinnen aus verfugten 
Pflastersteinen, o.ä. 

 Bei unzureichend versickerungsfähigem Unter-
grund sind so genannte Mulden-Rigolen-Elemente 
nach ATV-DVWK-A 138, Ziff. 3.3.3 sinnvoll. 

 Der Einbau einer Zisterne entbindet nicht vom Bau 
einer Versickerungsanlage für Niederschlagswas-
ser. 

Während der Bauzeit sollten die für die Versickerung 
vorgesehenen Flächen wie folgt vor Verdichtung ge-
schützt werden:  

 keine Lagerung von Baumaterialien und Bo-
denaushub 

 kein Befahren  

 keine Nutzung als Waschplatz jeglicher Art 

Zur fachgerechten Planung und Bauüberwachung 
der Versickerungsanlagen für Niederschlagswasser 
ist das Hinzuziehen eines Fachingenieurs sinnvoll. 

Das Versickern von Niederschlagswasser stellt eine 
Gewässernutzung dar, die grundsätzlich einer recht-
lichen Erlaubnis durch das zuständige Landratsamt 
bedarf. Inwiefern im Einzelfall eine erlaubnisfreie Ver-
sickerung durchgeführt werden kann (Nieder-
schlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV)) 
sollte von der Bauherrschaft bei dem zuständigen 
Landratsamt in Erfahrung gebracht werden. 

Falls es zu einer Einleitung ins Oberflächengewässer 
kommen sollte, sind die technischen Anforderungen 
dafür in den DWA-Richtlinien M 153 und A 117 (quan-
titativ) und DWA- 102-2 (qualitativ) geregelt. Falls 
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erforderlich, muss für die Drosselung ein entspre-
chendes Rückhaltevolumen geschaffen werden. 

In privaten Grundstücken darf nur unverschmutztes 
Niederschlagswasser versickert werden. Zur Vermei-
dung einer Verunreinigung des Niederschlagswas-
sers sollte auf Tätigkeiten wie z.B. Reinigungsarbei-
ten, Be- und Entladungsarbeiten gefährlicher Stoffe 
etc. verzichtet werden. Die Autowäsche auf einem 
Privatgrundstück ist per Gesetz nicht zulässig; die 
gemeindeeigenen Regelungen sind zu beachten und 
können beim jeweiligen Ordnungsamt angefragt wer-
den. 

Falls es zu einer Einleitung ins Oberflächengewässer 
kommen sollte, sind die technischen Anforderungen 
dafür in den DWA-Richtlinien M 153 und A 117 (quan-
titativ) und DWA- 102-2 (qualitativ) geregelt. 

Auch für die nicht großflächigen baukonstruktiven 
Elemente sollte auf die Verwendung von Oberflächen 
aus Zink, Titan-Zink, Kupfer oder Blei verzichtet wer-
den. Als Alternativen für Rinnen und Fallrohre stehen 
Chrom-Nickel-Stähle (Edelstahl), Aluminium, Kunst-
stoffe oder entsprechende Beschichtungen zur Ver-
fügung. 

    

5.20  Ortsentwässerungs-
satzung 

 Es gilt die Ortsentwässerungssatzung der Gemeinde 
Blaichach in ihrer jeweils aktuellen Fassung. 

    

5.21  Bodenschutz  Die Verwertbarkeit von Bodenmaterial kann auf 
Grund erhöhter Stoffgehalte, vor allem in Kombina-
tion mit organischer Substanz, eingeschränkt sein. 
Ein Eingriff in die betroffenen Böden sollte deshalb 
weitgehend vermieden und, wenn nicht vermeidbar, 
die tatsächlichen Stoffgehalte der betroffenen Böden 
und deren Verwertbarkeit vor Umsetzung der Pla-
nung abgeklärt werden. Es soll sichergestellt werden, 
dass anfallendes geogen belastetes Bodenmaterial 
nicht auf anders- oder unbelastete Böden verlagert 
oder wiederaufgebracht wird und dort die Boden-
funktionen nachteilig verändert. Durch das Ver-
schlechterungsverbot ist nach § 12 Abs. 10 BBodSchV 
in Gebieten mit erhöhten Schadstoffgehalten die 
Verlagerung von Bodenmaterial nur innerhalb dieser 
Gebiete zulässig. Weitere Anforderungen an das Auf- 
und Einbringen von Bodenmaterial regelt § 12 
BBodSchV. Darüber hinaus finden sich wichtige 
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Hinweise zur Verwertung von Bodenmaterial in der 
DIN 19731 und DIN 19639. 

Um insbesondere Schwierigkeiten bei der späteren 
Entsorgung von Bodenaushub zu vermeiden, sollten 
die Bauverantwortlichen eine Überprüfung durch ein 
Fachbüro durchführen lassen.  

Nach den Normen DIN 18915 Kapitel 7.3 und 
DIN 19731 ist vor Beginn der baulichen Arbeiten auf 
der überbaubaren Grundstücksfläche der Oberboden 
abzutragen, getrennt zu lagern und nach Abschluss 
der Baumaßnahme wieder einzubauen. Er darf nicht 
durch Baumaschinen verdichtet, mit Unterboden ver-
mischt oder überlagert werden. Die Bodenmieten 
sind bei einer Lagerungsdauer von mehr als 2 Mona-
ten zu begrünen. Überschüssiges Oberbodenmate-
rial ist unter Beachtung des § 12 BBodSchV bevorzugt 
am Entstehungsort oder ortsnah auf landwirtschaft-
lich genutzten Flächen zu verwerten. 

Die Baustellen und Baustelleneinrichtungsflächen 
sind so einzurichten, dass ein Befahren von Böden 
außerhalb der festgesetzten Bereiche unterbunden 
wird. 

Flächen, die als Grünfläche oder zur gärtnerischen 
Nutzung vorgesehen sind, sollten nicht befahren 
werden. Innerhalb der festgesetzten Bereiche ist 
durch eine entsprechende Planung und Organisation 
des Bauablaufs ein Befahren von Oberböden auf das 
unumgängliche Maß zu beschränken, um Verdichtun-
gen zu vermeiden. Im Idealfall sollten bereits befes-
tigte bzw. vorbelastete Flächen sowie Flächen, die 
nach dem Bauabschluss als Weg oder sonstige bau-
liche Anlage vorgesehen sind, eingeplant werden. 
Hilfestellungen zur Gestaltung der temporären 
Baustelleneinrichtungsflächen sind im Leitfaden zur 
Bodenkundlichen Baubegleitung des Bundesverban-
des Boden zu finden. 

In Hanglagen soll auf eine durchgängige Begrünung 
des Bodens geachtet werden. Um zusätzlich mögli-
chen Verdichtungen vorzubeugen, soll das Gelände 
nur bei trockenen Boden- und Witterungsverhältnis-
sen befahren werden. 

Unnötige Bodenversiegelungen sollten vermieden 
werden. 

Kulturfähiger Unterboden sollte wenn möglich weiter 
im Baugebiet verwendet werden. 
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5.22  Grundwasser und 
Drainagen 

 Grundwasser darf nicht abgeleitet werden. Drai-
nagenwässer dürfen nicht in die Kanalisation abgelei-
tet werden. 

    

5.23  Kellerentwässerung 
und Rückstausiche-
rung 

 

 Gegebenenfalls können Untergeschosse wegen der 
Höhenlage des Schmutzwasserkanals nicht im Frei-
spiegel entwässert werden. Entwässerungspunkte 
unterhalb der Rückstauebene sind regelmäßig über 
eine normgerechte Rückstausicherung an den öf-
fentlichen Schmutz- bzw. Regenwasserkanal anzu-
schließen. 

    

5.24  Überflutungsschutz  Unter anderem bei Starkregen kann es aus verschie-
denen Gründen (Kanalüberlastung, Oberflächenab-
flüsse an Hanglagen, etc.) zu wild abfließenden Ober-
flächenabflüssen kommen. Um Überflutungen von 
Gebäuden zu vermeiden bzw. das Überflutungsrisiko 
zu reduzieren sind entsprechende (Schutz-)Vorkeh-
rungen zu treffen. Insbesondere ist auf die Höhen-
lage der Lichtschächte, Lichthöfe und des Einstiegs 
der Kellertreppen sowie Haus- und Terrasseneingän-
gen o. Ä. zu achten. Sie sollten so hoch liegen, dass 
kein Wasser zufließen kann. Tiefgaragenabfahrten 
sind so auszubilden, dass die Tiefgarage und der Kel-
ler nicht durch Starkregen oder hohe Grundwasser-
stände geflutet werden. Das Erdgeschoß der Ge-
bäude sowie Lichtschächte, Öffnungen und Trep-
penabgänge soll zur Sicherheit vor Wassergefahren 
daher deutlich über vorhandenem Gelände bzw. über 
dem jeweiligen Straßenniveau liegen und alles unter 
dieser Ebene wasserdicht sein. Auf die entsprechen-
den Anforderungen (insbes. Nachbarschutz) des § 37 
Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) wird verwie-
sen. Maßnahmen zur Verbesserung des Überflu-
tungsschutzes sind auch in die Gartengestaltung in-
tegrierbar. Bei der Gartenanlage ist darauf zu achten, 
dass das Wasser weg von kritischen (Gebäu-de-
)Stellen fließt. Obige Anregungen gelten insbeson-
dere für Tiefgaragenzufahrten und für Grundstücke 
in oder unterhalb von Hanglagen oder in Senken. 
Lichthöfe unterhalb von Dachrinnen sind potenzielle 
Überflutungsrisiken – Dachrinnen können überlaufen. 

    

5.25  Energieeinsparung 

 

 Die Nutzung von regenerativen Energien wird durch 
das Gebäudeenergiegesetz (GEG - Gesetz zur 
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Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerba-
rer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Ge-
bäuden) beim Neubau vorgegeben. Über die gesetz-
lichen Anforderungen hinausgehende Energiespar-
maßnahmen werden von der Gemeinde Blaichach 
ausdrücklich empfohlen. 

    

5.26  Photovoltaik-Pflicht 

 

 Mit der Novellierung des bayerischen Klimaschutzge-
setzes geht nun eine Ergänzung der bayerischen 
Bauordnung (BayBO) um Artikel 44a einher, die die 
Vorgaben einer Solarpflicht beinhaltet. Daher gilt in 
Bayern seit dem 01.03.2023 für Gebäude, die aus-
schließlich gewerblicher oder industrieller Nutzung 
zu dienen bestimmt sind, und seit dem 01.07.2023 für 
sonstige Nicht-Wohngebäude eine Solarpflicht.  

    

5.27  Luftwärmepumpen  Bei der Errichtung von Luftwärmepumpen sind die 
Maßgaben der TA Lärm zu beachten, hieraus ergibt 
sich, dass an den nächstgelegenen Baugrenzen oder 
Wohngebäuden Beurteilungspegel von tags 49 dB(A) 
und nachts 34 dB(A) einzuhalten sind. Dies kann vor 
allem durch eine schalltechnisch günstige Aufstel-
lung oder Schalldämmung der Lüftungsaggregate er-
reicht werden. 

    

5.28  Barrierefreies Bauen  Gemäß Art. 48 BayBO müssen bei Gebäuden mit 
mehr als zwei Wohnungen die Wohnungen eines Ge-
schosses barrierefrei erreichbar sein. 

    

5.29  Spielplatz 

 
 Gemäß Art. 7 Abs. 3 der Bayerischen Bauordnung 

(BayBO) ist bei der Errichtung von Gebäuden mit 
mehr als drei Wohnungen auf dem Baugrundstück 
oder in unmittelbarer Nähe auf einem anderen geeig-
neten Grundstück, dessen dauerhafte Nutzung für 
diesen Zweck öffentlich-rechtlich gesichert sein 
muss, ein ausreichend großer Spielplatz anzulegen. 
Die Art, Größe und Ausstattung der Kinderspielplätze 
bestimmt sich nach der Gesamtwohnfläche. 

    

5.30  Brandschutz  Für die Zufahrten gelten die "Richtlinien über Flächen 
für die Feuerwehr" – Fassung Februar 2007 – (AIIMBI 
Nr. 15/2008). 
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Für die Ermittlung der Löschwasserversorgung gilt 
das Regelwerk der DVGW Arbeitsblatt W 405 sowie 
Ziff. 5.1 IndBauRL. 

Als Hydranten sollten Überflurhydranten DN 100 vor-
gesehen werden. Die Abstände der Hydranten zuei-
nander sollten 100-200 m nicht überschreiten. 

Bei Aufenthaltsräumen in Geschossen, deren Fußbo-
denhöhe mehr als 7 m über dem Gelände liegen, ist 
der zweite Rettungsweg baulich sicherzustellen. 

Gewerbebetriebe, die auf Grund der Brandlasten die 
Löschwasserversorgung aus der öffentlichen Was-
serversorgung überschreiten, sollten für den Objekt-
schutz selbstständig genügend Löschwasser (z.B. 
Zisterne) vorhalten.  

    

5.31  Ergänzende Hinweise  Datengrundlage: Auszug aus der Digitalen Flurkarte 
(DFK) des Amtes für Digitalisierung, Breitband und 
Vermessung, Stand: 10/2023. 

Die Höhenangaben über NHN beziehen sich auf das 
Bezugshöhensystem DHHN 12. 

Auf Grund der Beschaffenheit des Baugrundes der 
näheren Umgebung kann von einer Bebaubarkeit im 
überplanten Bereich ausgegangen werden. Den Bau-
verantwortlichen wird darüber hinaus empfohlen, im 
Rahmen der Bauvorbereitungen eigene Erhebungen 
durchzuführen (z.B. Schürfgruben, Bohrungen). 

Gemäß Art. 8 des Bayerischen Denkmalschutzgeset-
zes (DSchG) ist das Auftreten von Bodendenkmälern 
(z.B. auffällige Bodenverfärbungen, Holzreste, Mau-
ern, Metallgegenstände, Steingeräte, Scherben, Kno-
chen etc.) unverzüglich der Unteren Denkmalschutz-
behörde (Landratsamt) oder dem Bayerischen Lan-
desamt für Denkmalpflege mitzuteilen. Zur Anzeige 
verpflichtet sind auch der/die Eigentümer*in und 
der/die Besitzer*in des Grundstücks, sowie der/die 
Unternehmer*in und der/die Leiter*in der Arbeiten, 
die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines 
der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der/die 
Finder*in an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt 
haben, auf Grund eines Arbeitsverhältnisses teil, so 
wird er/sie durch Anzeige an den/die Unternehmer*in 
oder den/die Leiter*in der Arbeiten befreit. Die auf-
gefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis 
zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige un-
verändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denk-
malschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt 
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oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. Zu ver-
ständigen ist das Bayerische Landesamt für Denk-
malpflege, Dienststelle Thierhaupten, oder die zu-
ständige Untere Denkmalschutzbehörde. 

Für die Erschließung des Gebietes ist es notwendig, 
Kabelverteilerschränke, Straßenlaternen oder ähnli-
che Einrichtungen in der öffentlichen/privaten Fläche 
zu installieren. Die Gemeinde Blaichach behält sich 
die Auswahl der hierfür geeigneten Standorte sowie 
evtl. erforderliche Vereinbarungen vor.  

Auf die Lage der erforderlichen Hauskontrollschächte 
ist unabhängig von der festgesetzten Baugrenze 
bzw. den ggf. festgesetzten Flächen für Garagen, 
Nebenanlagen oder Stellplätze zu achten. Die 
Schächte sind von Bebauung bzw. Versiegelung jeg-
licher Art freizuhalten. 

    

5.32  Plangenauigkeit  Obwohl die Planzeichnung auf einer digitalen (CAD) 
Grundlage erstellt ist (hohe Genauigkeit), können sich 
im Rahmen der Ausführungsplanung und/oder der 
späteren Einmessung Abweichungen ergeben (z.B. 
unterschiedliche Ausformung der Verkehrsflächen, 
unterschiedliche Grundstücksgrößen etc.). Weder 
die Gemeinde Blaichach noch die Planungsbüros 
übernehmen hierfür die Gewähr.  
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6  Satzung  
 

Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2023 
(BGBI. 2023 I Nr. 394), Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 24.07.2023 (GVBl. S. 385), Art. 81 der Bayerischen Bauordnung 
(BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBl. S. 588), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 24.07.2023 (GVBI. S. 371), der Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 03.07.2023 (BGBl. 2023  I Nr. 176), sowie der Planzeichen-
verordnung (PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) hat der Gemeinderat der Gemeinde
Blaichach die 1. Änderung und 1. Aufhebung des Bebauungsplanes "Weidachstraße" 
sowie 5. Änderung und 1. Teilaufhebung des Bebauungsplanes "Blaichach-Hindelang-
feld" in öffentlicher Sitzung am ...................... beschlossen. 

 
§ 1 Aufhebung 

Der Bebauungsplan "Weidachstraße" (Fassung 24.04.1980, rechtsverbindlich seit 
08.11.1980), der Bebauungsplan "Blaichach-Hindelangfeld" (Fassung vom 04.02.1963, 
rechtsverbindlich seit 19.12.1963) sowie die "1. Änderung des Bebauungsplanes 
"Blaichach-Hindelangfeld" (Fassung 30.05.1979, rechtsverbindlich seit 29.03.1980) 
der Gemeinde Blaichach werden in dem im zeichnerischen Teil gekennzeichneten Be-
reich aufgehoben. 

 
§ 2 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich der 1. Änderung und 1. Aufhebung des Bebauungspla-
nes "Weidachstraße" sowie 5. Änderung und 1. Teilaufhebung des Bebauungsplanes 
"Blaichach-Hindelangfeld" ergibt sich aus deren zeichnerischem Teil vom 05.02.2024. 

 
§ 3 Bestandteile der Satzung  

Die 1. Änderung und 1. Aufhebung des Bebauungsplanes "Weidachstraße" sowie 5. Än-
derung und 1. Teilaufhebung des Bebauungsplanes "Blaichach-Hindelangfeld" beste-
hen aus der Planzeichnung und dem Textteil vom 05.02.2024. 

Der 1. Änderung und 1. Aufhebung des Bebauungsplanes "Weidachstraße" sowie 5. Än-
derung und 1. Teilaufhebung des Bebauungsplanes "Blaichach-Hindelangfeld" wird die 
Begründung vom 05.02.2024 beigefügt, ohne deren Bestandteil zu sein.  
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§ 4 Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des Art. 79 Abs. 1 Nr. 1 BayBO handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig den auf Grund von Art. 81 BayBO erlassenen örtlichen Bauvorschriften zuwi-
der handelt.  

Zuwiderhandeln kann mit Geldbußen bis zu 500.000,- € (Fünfhunderttausend Euro) 
belegt werden.   

  

§ 5 Inkrafttreten 

Die 1. Änderung und 1. Aufhebung des Bebauungsplanes "Weidachstraße" sowie 5. Än-
derung und 1. Teilaufhebung des Bebauungsplanes "Blaichach-Hindelangfeld" der Ge-
meinde Blaichach treten mit der ortsüblichen Bekanntmachung des Satzungsbeschlus-
ses in Kraft (gem. § 10 Abs. 3 BauGB).  

 

 

 

 
 

 

 

 
  

 

 
.......................................................... 
(Endreß, Erster Bürgermeister) (Dienstsiegel) 

 

 
 


